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Zitat von chilipaprika

guck mal hier

fang mal damit an, (ernst gemeint), durch alle Querverweise bzw. Fragen, die sich
ergeben, hast du für die nächsten Wochen zu tun.

Ich kann da beim schnellen durchsuchen nichts zur Mitnahme von irgendjemand finden.

Zitat von Sissymaus

In NRW dürfen keine Schüler in privaten PKWs mitgenommen werden. Siehe hier in
Punkt 6. https://www.sichere-schule.de/_docs/pdf/erla…wanderungen.pdf

Verstehen kann ich das auch nicht. Ist es ein Unterschied für die kfz-
Haftpflichtversicherung, ob die Fahrt dienstlich oder privat war? Normalerweise ist doch
jeder Insasse, der bei mir mitfährt, erstmal versichert.

hier geht darum dass niemand mit dem privat PKW auf eine Schulfahrt fahren soll. Ob Schüler
von Lehrkräften mitgenommen werden wird hier gar nicht erwähnt.

Wenn ich von einem Studierende nach der Schule in seinem Pkw mitgenommen werden oder
ich umgekehrt einen Studierenden mitnehme ist das, wenn was passiert, ein Wegeunfall. Völlig
egal wer wie mit wem fährt.
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